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SCHULEGOSSAU 

• Die Delegation von Finanzkompetenzen ausserhalb des Ausgabenvollzugs ist einerseits klarer zu regeln,
andererseits massvoll zu begrenzen.

Aufgrund der bereits grossen Zahl der Bestimmungen, die infolge der Einführung einer Leitung Bildung zu ändern 
sind, drängt es sich auf, mit der Revision dieser Bestimmungen auch gleich den weiteren Anpassungsbedarf auf 
dem Wege einer Totalrevision anzugehen. 

Wichtigste Regelungen 

Arbeit der Schulpflege als Gesamtorgan und in Ressorts 

Als Gesamtorgan soll die Schulpflege sich auf strategische Weichenstellungen konzentrieren können. Deshalb 
weist das neue Geschäftsreglement der Schulpflege als Gesamtorgan nur die Aufgaben zu, welche nach überge­
ordnetem Recht zwingend bei der Schulpflege als Gesamtorgan zu verbleiben haben oder welchen nach Auffas­
sung der Schulpflege eine grosse Wichtigkeit zukommt. Diesem Zweck soll auch die Fortsetzung des bereits im 
bisherigen Geschäftsreglement vorgesehenen Ressortsystems dienen. Hierbei werden neu sechs Ressorts 
anstelle der bisherigen sieben Ressorts definiert. 

Organisation der Schule 

Die Schule umfasst zunächst den Bereich Bildung sowie den Bereich Schulverwaltung. Zum Bereich Bildung ge­
hören die zwei Primarschuleinheiten sowie die Sekundarschuleinheit, das Kompetenzzentrum 
Sonderpädagogik, die Schul-lCT und - nach Ablauf einer Übergangsfrist- die Tagesstrukturen und der 
Schultransport. 

Stellung der Leitung Bildung 

Die Leitung Bildung ist keine rein operative Funktion oder eine Chefschulleitung. Der im Volksschulgesetz (VSG) 
geregelte Kompetenzbereich der Schulleitungen bleibt grundsätzlich bestehen. An die Leitung Bildung werden 
überwiegend Aufgaben übertragen, welche der Schulpflege, insbesondere deren Präsidium oblagen, aber an 
eine angestellte Person delegiert werden können, oder welche in der Praxis durch die Schulleitungen als überge­
ordnete Aufgaben wahrgenommen wurden, aber eigentlich nicht zu deren Kernaufgabenbereich gehören. Auch 
die Schulverwaltung und ihre Leitung behalten ihre angestammten Aufgaben. 

In Bezug auf die Stellung der Leitung Bildung gibt es verschiedene Modelle. In diversen Gemeinden führt die Lei­
tung Bildung sowohl den Bereich Bildung wie auch den Bereich Verwaltung (CEO-Modell). In anderen Gemein­
den steht die Leitung Bildung als Leitung des Bereichs Bildung auf der gleichen Stufe wie die 
Schulverwaltungs­leitung als Leitung des Bereichs Verwaltung. Die Schulpflege Gossau ZH favorisiert das zweite 
Modell, um der Gefahr der Flaschenhalsbildung entgegenzutreten und der besonderen Rolle der 
Schulverwaltungsleitung als Schreiberin/Schreiber der Schulpflege Rechnung zu tragen. Leitung Bildung und 
Schulverwaltungsleitung bilden 
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